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2018/155
öffentlich

Dezernat B
Sachgebiet Grundstücksverkehr

Ortschaftsverwaltung Höfingen
Kämmerei
Amt für Kultur, Erwachsenenbil-
dung, Sport und Stadtmarketing

Bezugsvorlagen:
2017/289, 2018/151

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Ortschaftsrat Höfingen (Vorberatung) 26.09.2018 Ö
Sozial- und Kultusausschuss (Vorberatung) 10.10.2018 Ö
Finanz- und Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 11.10.2018 Ö
Gemeinderat (Entscheidung) 16.10.2018 Ö

Schützengilde Höfingen e.V. - Verlängerung und Anpassung des 
Erbbaurechtsvertrags sowie Erhöhung des gewährten Sonderzu-
schusses

Beschlussvorschlag und Kenntnisnahme

1. Der Zuschnitt des Erbbaugrundstücks wird dergestalt verändert, dass die in der Gefähr-
dungszone des Hangs liegende Fläche nicht mehr Bestandteil des Erbbaugrundstücks 
ist. In diesem Zuge erfolgt die Verlängerung des Erbbaurechtsvertrages mit dem Verein 
Schützengilde Höfingen e.V. über die dann neu vermessene Teilfläche des städtischen 
Grundstücks Flst. 4536/2 der Gemarkung Höfingen bis 31.12.2068. Der Verein verpflich-
tet sich zum Rückbau der Schießsportanlage auf eigene Kosten, sofern die Nutzung als 
solche dauerhaft aufgegeben wird.

 
2. Der Schützengilde Höfingen wird für den Umbau der Sportanlage inkl. des Vereinsheims 

ein erhöhter Sonderzuschuss nach § 5 (1) und (3) sowie § 5 (6) Abschnitt d) der Vereins-
förderrichtlinien der Stadt Leonberg von 308.529 EUR (50 % aus einer Investitions-sum-
me von 617.058 EUR) bewilligt.

 
 
 
Zusammenfassung des Sachverhalts
Zum Erbbaurechtsvertrag:
Mit dem Verein Schützengilde Höfingen e.V. ist am 29. Mai 1974 ein Erbbaurechtsvertrag 
auf die Dauer von 25 Jahren abgeschlossen worden, wodurch der Verein berechtigt war, auf 
dem Grundstück Flst. 4536 der Gemarkung Höfingen ein eingeschossiges Vereinsheim mit 
Schießanlage zu haben. Das Erbbaurecht wurde durch Beschluss des Gemeinderats aus 
dem Jahr 2000 um 50 Jahre bis zum Jahr 2050 verlängert.
 
Wegen möglicher Gefährdung durch die angrenzende Felswand durch Steinschlag soll das 
Vereinsheim umgebaut und die Schießbahnen in den Bereich außerhalb des durch Stein-
schlag gefährdeten Geländes verlegt werden.
Mit Schreiben vom 20. Juni 2018 teilte der Verein mit, dass die Bank zur Finanzierung des 
Bauvorhabens die Verlängerung des Erbbaurechtsvertrages um weitere 50 Jahre sowie die 
Übernahme einer Ausfallbürgschaft der Stadt Leonberg benötigt. Seitens der Verwaltung 
wird diese Verlängerung des Erbbaurechtsvertrags ab 2018 gesehen, so dass der Erbbau-
rechtsvertrag bis 31.12.2068 verlängert wird.
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Vom Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt wurde bezüglich dieses Bauvorhabens darauf 
hingewiesen, dass gem. § 35 Abs. 5 Satz 2 der Bauherr (also der Verein) eine Verpflicht-
ungserklärung abzugeben hat, dass das Vorhaben (der derzeit projektierte Um- und Anbau) 
nach dauerhafter Aufgabe der zulässigen Nutzung (des Schießbetriebs) wieder zu beseitigen 
ist. Zusammen mit der Verlängerung soll der Erbbaurechtsvertrag daher auch diesbezüglich 
geändert werden.
In diesem Zug soll der Erbbaurechtsvertrag auch dahin geändert werden, dass die in der Ge-
fährdungszone des Hangs liegende Fläche nicht mehr Bestandteil des Erbbaugrundstücks 
ist.
 
Zum Zuschuss:
Der Schützengilde Höfingen wurde für den Umbau der Sportanlage am 19.12.2017 ein Zu-
schuss von 50 % aus einer Investitionssumme von 412.000 EUR = 206.000 EUR bewilligt.
Nach Einschaltung eines professionellen Planers wurde ersichtlich, dass zahlreiche Anre-
gungen und Auflagen verschiedener Behörden und Verbände zusätzlich berücksichtigt wer-
den müssen. Hierdurch entstehen Mehrkosten von 205.058 EUR. Der bereits bewilligte Zu-
schuss sollte daher um 102.529 EUR auf 308.529 EUR erhöht werden.

Ziele der Maßnahme

Weitere Zurverfügungstellung eines Grundstücks im Wege eines Erbbaurechts an einen örtli-
chen Verein im Rahmen der Vereinsförderung. Erhöhung des Zuschusses.

Sachverhalt/Sachstand

Zum Erbbaurechtsvertrag:

Mit dem Verein Schützengilde Höfingen e.V. ist am 29. Mai 1974 ein Erbbaurechtsvertrag 
über das städtische Grundstück der Gemarkung Höfingen Flst. 4536 - Scheibenberg mit 789 
a 18 m² abgeschlossen worden. Die Ausübung des Erbbaurechts war auf einen Teil des 
Grundstücks beschränkt, auf dem die Vereinsanlagen errichtet sind.
 
Dieser Vertrag wurde seinerzeit auf die Dauer von 25 Jahren geschlossen. Mit Beschluss 
des Gemeinderats vom 04.07.2000 wurde der Erbbaurechtsvertrag um 50 Jahre bis zum 
Jahr 2050 verlängert, wobei in diesem Zusammenhang das Erbbaurecht auf die tatsächlich 
benötigte Teilfläche – das neu vermessene Flst. 4536/2 – beschränkt wurde.
 
Das Vereinsheim und die Schießanlagen liegen direkt unter einer porösen und fragilen Fels-
wand im Glemstal. Im Februar 2014 wurde durch ein von der Stadt Leonberg in Auftrag ge-
gebenes Gutachten festgestellt, dass auf dem Gelände eine erhebliche Gefährdung durch 
Steinschlag besteht. Alle Beteiligten waren sich einig, dass die ideale Lösung die Verlegung 
der Schießbahnen in den Bereich, welcher außerhalb der durch Steinschlag gefährdeten Flä-
chen liegt, und ein dadurch notwendiger Umbau des Vereinsheims ist.
 
Mit Schreiben vom 20. Juni 2018 teilte der Verein mit, dass die Bank zur Finanzierung des 
Bauvorhabens die Verlängerung des Erbbaurechtsvertrages um weitere 50 Jahre sowie die 
Übernahme einer Ausfallbürgschaft der Stadt Leonberg benötigt. Seitens der Verwaltung 
wird diese Verlängerung des Erbbaurechtsvertrags ab 2018 gesehen, so dass der Erbbau-
rechtsvertrag bis 2068 läuft.
 
Vom Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt wurde bezüglich dieses Bauvorhabens darauf 
hingewiesen, dass gem. § 35 Abs. 5 Satz 2 der Bauherr (also der Verein) eine Verpflicht-
ungserklärung abzugeben hat, dass das Vorhaben (der derzeit projektierte Um- und Anbau) 
nach dauerhafter Aufgabe der zulässigen Nutzung (des Schießbetriebs) wieder zu beseitigen 
ist. Die Einhaltung dieser Vorschrift ist zwingend notwendig; Ausnahmen sind nicht möglich. 
Der Rückbau beinhaltet auch die Beseitigung der Bodenversiegelungen. Zusammen mit der 
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Verlängerung soll der Erbbaurechtsvertrag daher auch bezüglich dieser Rückbauverpflicht-
ung geändert werden.
 
Der Erbbaurechtsvertrag soll schließlich auch bezüglich der Fläche des Erbbaugrundstücks 
geändert werden. Dazu soll nach Abschluss aller Bauarbeiten die künftige Grenze des Erb-
baugrundstücks zur Felswand hin so festgelegt und neu vermessen werden, dass die in der 
Gefährdungszone des Hangs liegende Fläche nicht mehr Bestandteil des Erbbaugrund-
stücks ist. Die Abgrenzung der Gefährdungszone ergibt sich durch den noch zu erstellenden 
Böschungswall. Ein entsprechender Lageplan wird in der Sitzung zur Verfügung gestellt. 
 
Zum Zuschuss:
Die Planänderungen und Planergänzungen verbessern das Konzept und sind nach den der-
zeitigen Kenntnissen der bautechnischen und sporttechnischen Voraussetzungen sinnvoll 
und notwendig.
Die vorliegende Kostenschätzung nach DIN 276 vom 11.04.2018 zeigt realistische Kosten 
auf von insgesamt 617.000 EUR. Die ursprüngliche Kostenaufstellung aus dem Jahr 2017 
stammte aus Schätzungen von Fachbetrieben, die sich als nicht realisierbar herausgestellt 
haben.

Bautechnisch notwendige Maßnahmen, die von den Behörden gefordert wurden:
 

o Barrierefreiheit über einen ca. 40 m langen Zugang vom Parkplatz bis zum Eingang 
der Sportanlage.

o Ausgleichsflächen, die durch die Neuversieglung notwendig sind, werden durch den 
Abriss von Altbauten auf dem Gelände geschaffen.

o Durch die Trennung der Schießstände von Luftgewehr und Kleinkaliber (teilüber-
dachter KK-Schießstand) wird der notwendige Emissionsschutz erfüllt.

o Die Versickerung des Dachflächenwassers im hinteren Grundstücksteil wird durch 
geeignete Maßnahmen ermöglicht.
 

o Durch einen Erdwall wird der gesperrte Grundstücksteil abgegrenzt.
 

o Zur Einhaltung der Lärmschutzvorschriften wird die Schießhalle mit schalldämmen-
den Materialien ausgekleidet.
 

o Die Brandschutzvorschriften werden durch empfohlene Maßnahmen erfüllt.
 

o Mit Hilfe eines Energieberaters wurde ein energieeffizientes Konzept erstellt.
 

o Aufgrund behördlicher Auflagen wurde ein Bepflanzungskonzept erarbeitet.
 

o Anstatt einer Heizung mit Wärmepumpe wird eine Fußbodenheizung eingebaut.
 

o Von der geplanten Wärmepumpenheizung mit vergrabenen Kollektor-Rohren wurde 
von Fachleuten dringend abgeraten, da mit einem kontaminierten Untergrund zu 
rechnen ist und bei entsprechenden Maßnahmen mit einer zusätzlichen Kostenstei-
gerung zu rechnen ist.
 

o Durch die beschriebenen Maßnahmen erhöhen sich die Kosten in den Bereichen Sa-
nitär, Heizungs- und Elektrokosten um circa 74.000 EUR.

 

Sporttechnisch notwendige Maßnahmen, die von Verbänden empfohlen bzw. gefordert wur-
den:
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o Der WLSB hat Anfang 2018 dringend empfohlen, anstatt der geplanten Kalthalle eine 
Warmhalle zu erstellen, um einen zukunftsfähigen Schießbetrieb durchführen zu kön-
nen. Hierzu muss die Halle auf 16 Grad geheizt werden. 
Für die Gymnastik-gruppen muss auf 20 Grad geheizt werden. Von einer Beheizung 
einer nicht isolierten Halle hat der Energieberater dringend abgeraten.
Die Mehrkosten durch den Bau einer Warmhalle betragen circa 177.000 EUR. Außer-
dem erhöhen sich die Baunebenkosten um circa 15.000 EUR.
 

o Der Schießsportverband hat angeregt, die Halle so zu gestalten, dass Gymnastik be-
trieben werden kann. Jede bekannte Sportentwicklungsplanung empfiehlt aufgrund 
der demografischen Entwicklung die Schaffung solcher Räume. Für die Gymnastik-
halle wird ein Sportboden benötigt. 
 

o Es wird, um neue Mitglieder zu gewinnen, eine Bogenschießanlage eingebaut.

Weiteres Vorgehen

Zum Erbbaurechtsvertrag:
Notarieller Abschluss des Nachtrags zum Erbbaurechtsvertrag.
 
Zum Zuschuss:
Die für 2018 eingeplanten Mittel über 206.000 EUR werden nicht vollständig abgerufen. Der 
Verein wird in 2018 noch 40.000 EUR abrufen. Im Haushalt 2019 werden 268.529 EUR als 
Sonderzuschuss für die Schützengilde Höfingen zur Verfügung gestellt.

Alternativen zum Beschlussvorschlag

Zum Erbbaurechtsvertrag:
Der Erbbaurechtsvertrag wird nicht bis 2068 verlängert, die Rückbauverpflichtung wird nicht 
aufgenommen.
 
Zum Zuschuss:
Die Schützengilde Höfingen erhält nur den 2017 zugesagten Zuschuss von 206.000 EUR 
und muss die notwendigen Ergänzungen und Auflagen ohne einen städtischen Zuschuss fi-
nanzieren.
 
  

Finanzierungsübersicht

Kontierung Jahr verfügbares Budget Finanzbedarf Bemerkung
     742410138201 - 78170000 2018 206.000 EUR 40.000 EUR Verzögerter Baubeginn
742410138201 - 78170000 2019 268.529 EUR Erhöhter Zuschuss

Dr. Ulrich Vonderheid
Erster Bürgermeister

Martin G. Kaufmann Ober-
bürgermeister

Anlage/n
Keine
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2018/155-001
öffentlich

Ortschaftsverwaltung Höfingen
 Bezugsvorlagen:

2017/289

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Sozial- und Kultusausschuss (Vorberatung) 10.10.2018 Ö
Finanz- und Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 11.10.2018 Ö
Gemeinderat (Entscheidung) 16.10.2018 Ö

Schützengilde Höfingen e.V. - Verlängerung und Anpassung des 
Erbbaurechtsvertrags sowie Erhöhung des gewährten 
Sonderzuschusses

Beschlussempfehlung aus dem Ortschaftsrat Höfingen

Beschlussvorschlag und Kenntnisnahme

Die Beratung der Vorlage wird zurückgestellt.

Sachverhalt

In seiner Sitzung vom.26.09.2018 empfiehlt der Ortschaftrat Höfingen dem Gemeinderat und 
seinen Ausschüssen einstimmig obigen Beschlussvorschlag.

Die Ortschaftsräte empfehlen einstimmig die Beschlussfassung in die nächste Gremienrunde 
zu vertagen, da er noch Klärungsbedarf bezüglich der einzelnen Kostenpositionen sieht. 
Weiter empfiehlt der Ortschafsrat Höfingen eine Gegenüberstellung der einzelnen 
Kostenpositionen, differenziert nach bautechnischen Auflagen und sporttechnischen 
Maßnahmen.

Martin G. Kaufmann 
Oberbürgermeister

Anlage/n

Keine
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2018/155-002
öffentlich

Dezernat A
Amt für Kultur, Erwachsenenbildung, Sport und 
Stadtmarketing
 

Ortschaftsverwaltung Höfingen
Kämmerei
Sachgebiet Grundstücksverkehr

Bezugsvorlagen:
2017/289

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Ortschaftsrat Höfingen (Vorberatung) 24.10.2018 Ö
Sozial- und Kultusausschuss (Vorberatung) 14.11.2018 Ö
Finanz- und Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 15.11.2018 Ö
Gemeinderat (Entscheidung) 20.11.2018 Ö

Schützengilde Höfingen e.V. - Verlängerung und Anpassung des 
Erbbaurechtsvertrags sowie Erhöhung des gewährten 
Sonderzuschusses

Beschlussvorschlag

1. Der Zuschnitt des Erbbaugrundstücks wird dergestalt verändert, dass die in der 
Gefährdungszone des Hangs liegende Fläche nicht mehr Bestandteil des 
Erbbaugrundstücks ist. In diesem Zuge erfolgt die Verlängerung des 
Erbbaurechtsvertrages mit dem Verein Schützengilde Höfingen e.V. über die dann neu 
vermessene Teilfläche des städtischen Grundstücks Flst. 4536/2 der Gemarkung 
Höfingen bis 31.12.2068. Der Verein verpflichtet sich zum Rückbau der 
Schießsportanlage auf eigene Kosten, sofern die Nutzung als solche dauerhaft 
aufgegeben wird.

 
2. Der Schützengilde Höfingen wird für den Umbau der Sportanlage inkl. des Vereinsheims 

ein erhöhter Sonderzuschuss nach § 5 (1) und (3) sowie § 5 (6) Abschnitt d) der 
Vereinsförderrichtlinien der Stadt Leonberg von 308.529 EUR (50 % aus einer 
Investitionssumme von 617.058 EUR) bewilligt.

 
 

Zusammenfassung des Sachverhalts
Zum Erbbaurechtsvertrag:
Mit dem Verein Schützengilde Höfingen e.V. ist am 29. Mai 1974 ein Erbbaurechtsvertrag 
auf die Dauer von 25 Jahren abgeschlossen worden, wodurch der Verein berechtigt war, auf 
dem Grundstück Flst. 4536 der Gemarkung Höfingen ein eingeschossiges Vereinsheim mit 
Schießanlage zu haben. Das Erbbaurecht wurde durch Beschluss des Gemeinderats aus 
dem Jahr 2000 um 50 Jahre bis zum Jahr 2050 verlängert.
 
Wegen möglicher Gefährdung durch die angrenzende Felswand durch Steinschlag soll das 
Vereinsheim umgebaut und die Schießbahnen in den Bereich außerhalb des durch 
Steinschlag gefährdeten Geländes verlegt werden.
Mit Schreiben vom 20. Juni 2018 teilte der Verein mit, dass die Bank zur Finanzierung des 
Bauvorhabens die Verlängerung des Erbbaurechtsvertrages um weitere 50 Jahre sowie die 
Übernahme einer Ausfallbürgschaft der Stadt Leonberg benötigt. Seitens der Verwaltung 
wird diese Verlängerung des Erbbaurechtsvertrags ab 2018 gesehen, so dass der 
Erbbaurechtsvertrag bis 31.12.2068 verlängert wird.
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Vom Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt wurde bezüglich dieses Bauvorhabens darauf 
hingewiesen, dass gem. § 35 Abs. 5 Satz 2 der Bauherr (also der Verein) eine Verpflicht-
ungserklärung abzugeben hat, dass das Vorhaben (der derzeit projektierte Um- und Anbau) 
nach dauerhafter Aufgabe der zulässigen Nutzung (des Schießbetriebs) wieder zu beseitigen 
ist. Zusammen mit der Verlängerung soll der Erbbaurechtsvertrag daher auch diesbezüglich 
geändert werden.
In diesem Zug soll der Erbbaurechtsvertrag auch dahin geändert werden, dass die in der 
Gefährdungszone des Hangs liegende Fläche nicht mehr Bestandteil des 
Erbbaugrundstücks ist.
 
Zum Zuschuss:
Der Schützengilde Höfingen wurde für den Umbau der Sportanlage am 19.12.2017 ein 
Zuschuss von 50 % aus einer Investitionssumme von 412.000 EUR = 206.000 EUR bewilligt.
Nach Einschaltung eines professionellen Planers wurde ersichtlich, dass zahlreiche 
Anregungen und Auflagen verschiedener Behörden und Verbände zusätzlich berücksichtigt 
werden müssen. Hierdurch entstehen Mehrkosten von 205.058 EUR. Der bereits bewilligte 
Zuschuss sollte daher um 102.529 EUR auf 308.529 EUR erhöht werden.

Ziele der Maßnahme

Weitere Zurverfügungstellung eines Grundstücks im Wege eines Erbbaurechts an einen 
örtlichen Verein im Rahmen der Vereinsförderung. Erhöhung des Zuschusses.

Sachverhalt/Sachstand

Zum Erbbaurechtsvertrag:

Mit dem Verein Schützengilde Höfingen e.V. ist am 29. Mai 1974 ein Erbbaurechtsvertrag 
über das städtische Grundstück der Gemarkung Höfingen Flst. 4536 - Scheibenberg mit 789 
a 18 m² abgeschlossen worden. Die Ausübung des Erbbaurechts war auf einen Teil des 
Grundstücks beschränkt, auf dem die Vereinsanlagen errichtet sind.
 
Dieser Vertrag wurde seinerzeit auf die Dauer von 25 Jahren geschlossen. Mit Beschluss 
des Gemeinderats vom 04.07.2000 wurde der Erbbaurechtsvertrag um 50 Jahre bis zum 
Jahr 2050 verlängert, wobei in diesem Zusammenhang das Erbbaurecht auf die tatsächlich 
benötigte Teilfläche – das neu vermessene Flst. 4536/2 – beschränkt wurde.
 
Das Vereinsheim und die Schießanlagen liegen direkt unter einer porösen und fragilen 
Felswand im Glemstal. Im Februar 2014 wurde durch ein von der Stadt Leonberg in Auftrag 
gegebenes Gutachten festgestellt, dass auf dem Gelände eine erhebliche Gefährdung durch 
Steinschlag besteht. Alle Beteiligten waren sich einig, dass die ideale Lösung die Verlegung 
der Schießbahnen in den Bereich, welcher außerhalb der durch Steinschlag gefährdeten 
Flächen liegt, und ein dadurch notwendiger Umbau des Vereinsheims ist.
 
Mit Schreiben vom 20. Juni 2018 teilte der Verein mit, dass die Bank zur Finanzierung des 
Bauvorhabens die Verlängerung des Erbbaurechtsvertrages um weitere 50 Jahre sowie die 
Übernahme einer Ausfallbürgschaft der Stadt Leonberg benötigt. Seitens der Verwaltung 
wird diese Verlängerung des Erbbaurechtsvertrags ab 2018 gesehen, so dass der 
Erbbaurechtsvertrag bis 2068 läuft.
 
Vom Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt wurde bezüglich dieses Bauvorhabens darauf 
hingewiesen, dass gem. § 35 Abs. 5 Satz 2 der Bauherr (also der Verein) eine Verpflicht-
ungserklärung abzugeben hat, dass das Vorhaben (der derzeit projektierte Um- und Anbau) 
nach dauerhafter Aufgabe der zulässigen Nutzung (des Schießbetriebs) wieder zu beseitigen 
ist. Die Einhaltung dieser Vorschrift ist zwingend notwendig; Ausnahmen sind nicht möglich. 
Der Rückbau beinhaltet auch die Beseitigung der Bodenversiegelungen. Zusammen mit der 
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Verlängerung soll der Erbbaurechtsvertrag daher auch bezüglich dieser Rückbauverpflicht-
ung geändert werden.
 
Der Erbbaurechtsvertrag soll schließlich auch bezüglich der Fläche des Erbbaugrundstücks 
geändert werden. Dazu soll nach Abschluss aller Bauarbeiten die künftige Grenze des 
Erbbaugrundstücks zur Felswand hin so festgelegt und neu vermessen werden, dass die in 
der Gefährdungszone des Hangs liegende Fläche nicht mehr Bestandteil des Erbbaugrund-
stücks ist. Die Abgrenzung der Gefährdungszone ergibt sich durch den noch zu erstellenden 
Böschungswall. Ein entsprechender Lageplan wird in der Sitzung zur Verfügung gestellt. 
 
Zum Zuschuss:
Die Planänderungen und Planergänzungen verbessern das Konzept und sind nach den 
derzeitigen Kenntnissen der bautechnischen und sporttechnischen Voraussetzungen 
sinnvoll.
Die vorliegende Kostenschätzung nach DIN 276 vom 11.04.2018 zeigt realistische Kosten 
von insgesamt 617.000 EUR auf. Die ursprüngliche Kostenaufstellung aus dem Jahr 2017 
stammte aus Schätzungen von Fachbetrieben, die sich als nicht realisierbar herausgestellt 
haben. Hier wurde von Gesamtkosten in Höhe von 426.000 € ausgegangen. (Anmerkung: 
Die geplanten Eigenleistungen des Vereins in Höhe von rund 14.000 € wurden von den 
bezuschussbaren Kosten abgezogen. So kommt die Summe von 412.000 € zustande.)
 
Schon in den früheren Planungen im Jahr 2017 wurden bautechnisch notwendige 
Maßnahmen, die von den Behörden gefordert wurden, mit einbezogen. Dies umfasst

 Barrierefreier Zugang vom Parkplatz bis zum Eingang der Sportanlage
 Schaffung von Ausgleichsflächen, die durch die Neuversieglung notwendig sind, 

durch den Abriss von Altbauten auf dem Gelände
 Emissionschutz durch Trennung der Schießstände von Luftgewehr und Kleinkaliber 

(teilüberdachter KK-Schießstand)
 Maßnahmen zur Versickerung des Dachflächenwassers im hinteren Grundstücksteil
 Abgrenzung des gesperrten Grundstücksteils durch einen Erdwall
 Schalldämmung der Schießhalle zur Einhaltung der Lärmschutzvorschriften
 Maßnahmen zum notwendigen Brandschutz
 Erstellen eines energieeffizienten Konzepts mit Hilfe eines Energieberaters
 Erarbeitung eines Bepflanzungskonzepts

 
Bautechnisch bedingte Mehrkosten im Bereich Heizung/Elektro/Sanitär:
Verändert werden mussten im Jahr 2018 die Planungen zu den technischen Anlagen 
(KG 400). Die ursprünglich geplante Heizung war mit frostsicher vergrabenen Kollektor-
Rohren angedacht, die mittels Wärmepumpe die gewonnene Wärme einem Pufferspeicher 
zuführen sollte. Aufgrund des vermutlich kontaminierten Untergrundes auf dem 
Schützengelände wurde von einer derartigen Heizung dringend abgeraten, da mit nicht 
kalkulierbaren Kosten gerechnet werden müsste. Somit kommt nur eine moderne 
Fußbodenheizung mit Luft-/Wärmepumpe in Frage, die den Raum auf 16° zum 
Schießbetrieb heizen können muss.
Die hieraus resultierenden Mehrkosten (KG 400) betragen insgesamt 74.000 €.
(Heizung: 43.000 €, Verkabelung Elektro: 16.000 €, Sanitär: 15.000 €)
 
Sporttechnisch notwendige Maßnahmen, die von Verbänden empfohlen wurden – Bau 
einer isolierten Warmhalle anstatt einer Kalthalle:
Der WLSB hat Anfang 2018 dringend empfohlen, anstatt der geplanten Kalthalle eine 
Warmhalle zu erstellen, um einen zukunftsfähigen Schießbetrieb durchführen zu können. 
Hierzu muss die Halle auf 16 Grad geheizt werden können. Da das Beheizen einer nicht 
isolierten Halle energetisch nicht sinnvoll ist, muss die Halle als isolierte Warmhalle gebaut 
werden. 
Hieraus ergeben sich Mehrkosten in Bauwerk/Baukonsstruktion (KG 300) in Höhe von 
insgesamt 88.000 €.
(Rohbau: -6.000 €, Holzbau Warmhalle: 40.000 €, Dachdämmung: 46.000 €, gedämmtes Tor 
8.000 €)
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Sporttechnisch sinnvolle Maßnahmen, die von Verbänden empfohlen wurden – 
Alternative Nutzung der Schießhalle:
Da in der Schießhalle aufgrund elektronischer Treffererfassung keine Seile für die 
Zugschlitten der Zielscheiben mehr gespannt werden, möchte der Verein die Anregung des 
Sportverbandes aufgreifen und die Schießhalle außerhalb des Schießbetriebs als Fläche für 
Ausgleichsgymnasitk nutzen. Die Gymnastikabteilung hat bereits regen Zulauf mit über 20 
neuen Mitgliedern.
Bauliche Mehrkosten ergeben sich für den Einbau eines Sportbodens in Höhe von 
14.000 €.
 
Die Baunebenkosten erhöhen sich um circa 15.000 EUR.
Die Baunebenkosten wurden vom Planungsbüro neu festgesetzt, da in vielen Bereichen ein 
höherer Aufwand erforderlich ist als in der ursprünglichen Kalkulation berücksichtigt.
 
Jede bekannte Sportentwicklungsplanung empfiehlt aufgrund der demografischen 
Entwicklung die Schaffung von Gymnastik- bzw. Mehrzweckräumen. Für die flexible Nutzung 
der Anlagen und das weitere Gewinnen neuer Mitglieder bzw. das Halten der bestehenden 
Mitglieder ist diese Maßnahme als sinnvoll zu bewerten.
 
Die Schützengilde Höfingen hat, auch durch die zentrale Lage, bereits jetzt ein recht großes 
Einzugsgebiet. Aktivitäten wie Ferienkurse, Sommerbiathlon und das Anschaffen einer 
Bogenschießanlage werden die Attraktivität weiter steigern.
Auch im Hinblick auf die Rentabilität des Bauvorhabens und die Zukunftsfähigkeit des 
Vereins sind die dargestellten Maßnahmen sinnvoll. Eine weitere Steigerung der 
Mitgliederzahlen wie im Wirtschaftsplan dargestellt ist nur möglich, wenn die Anlagen so 
attraktiv und flexibel nutzbar sind wie möglich. Der Verein ist darüber hinaus auf steigende 
Mitgliederzahlen angewiesen um das für den Bau notwendige Darlehen abbezahlen zu 
können.

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Kosten der aktuellen Planungen mit einem 
Zuschussbedarf von 308.529 EUR weit über den ganz zu Beginn der Überlegungen, das 
Vereinsgebäude neu zu bauen, angenommenen Baukosten bzw. dem Zuschussbedarf 
liegen. Das ursprüngliche Ziel, mit dem Verlegen des Gebäudes eine teure Sicherung des 
Hanges zu umgehen, wird somit in Frage gestellt. Allerdings ergibt sich durch den geplanten 
Bau ein deutlicher Mehrwert für den Verein (Winterschießbetrieb durch geheizte Halle, 
alternative Nutzungsmöglichkeiten), der durch eine Hangsicherung nicht erreicht werden 
kann.

Weiteres Vorgehen

Zum Erbbaurechtsvertrag:
Notarieller Abschluss des Nachtrags zum Erbbaurechtsvertrag.
 
Zum Zuschuss:
Die für 2018 eingeplanten Mittel über 206.000 EUR werden nicht vollständig abgerufen. Der 
Verein wird in 2018 noch 40.000 EUR abrufen. Im Haushalt 2019 werden 268.529 EUR als 
Sonderzuschuss für die Schützengilde Höfingen zur Verfügung gestellt.
 

Alternativen zum Beschlussvorschlag

Zum Erbbaurechtsvertrag:
Der Erbbaurechtsvertrag wird nicht bis 2068 verlängert, die Rückbauverpflichtung wird nicht 
aufgenommen.
 
Zum Zuschuss:
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1. Die Schützengilde Höfingen erhält nur den 2017 zugesagten Zuschuss von 206.000 EUR 
und muss die notwendigen Ergänzungen und Auflagen ohne einen städtischen Zuschuss 
finanzieren.
2. Der Beschluss über die Erhöhung des Investitionszuschusses wird zurückgestellt und die 
Verwaltung überprüft zuerst die Kosten für eine Sicherung des Hanges.
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Finanzierungsübersicht

 
  
Kontierung Jahr verfügbares Budget Finanzbedarf Bemerkung

       

742410138201 - 78170000 2018 206.000 EUR 40.000 EUR Verzögerter Baubeginn
742410138201 - 78170000 2019  268.529 EUR Erhöhter Zuschuss

 
 

Klaus Brenner
Bürgermeister

Dr. Ulrich Vonderheid
Erster Bürgermeister

Martin G. Kaufmann 
Oberbürgermeister

Anlage/n

1 Antraege-Anlage1

2 Finanzierung-Anlage2

3 Businessplan-Anlage3

4 Kostenaufstellung neu_alt_anlage 4

5 Anlage zu Kostenschätzung_Anlage 5
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Mehrkostenermittlung Schützenhaus Leonberg- Höfingen Stand Oktober 2018

2. Vorsitzender Schützengilde Höfingen e.V.  •  Fritz Siegle

Gewerk
Positionen

14.11.2017

Kostenschätzung

14.11.2017

Kosten DIN 276

11.04.2018
Differenz

Erläuterungen

bzw. teilw. vorliegende Angebote
Mehrkosten ca.

KG 100 

Grundstück
10 33.510 € 33.510 € 0 € lt. vorliegenden Angeboten

KG 300 16, 21 228.691 € 331.455 € 102.764 €

Bauwerk/Baukonstruktion 24, 46, 49 Rohbau -6.000 €

Holzbau neu/Warmhalle 40.000 €

Dach Innendämmung 46.000 €

Tor neu 8.000 €

Zwischensumme 88.000 €

Sportboden (Nutzung zur Gymnastik) 14.000 €

Zwischensumme 102.000 €

KG 400 28, 31, 36 81.991 € 155.878 € 73.887 € Sanitär: erweiterter Umfang 15.000 €

Bauwerk/techn. Anlagen 40, 43 Heizung: Wärmepumpe/FB-Hzg. 43.000 €

Elektro: erweiterte Verkabelung 16.000 €

Zwischensumme 74.000 €

KG 500 3.570 € 3.425 € -145 €

Außenanlagen

KG 600 49.934 € 49.934 € 0 €

Sportausstattung

KG  700 28.263 € 42.856 € 14.593 € Bauleiter 8.000 €

Baunebenkosten Vermessung 4.000 €

SiGeKo 3.000 €

Zwischensumme 15.000 €

Gesamtkosten 425.959 € 617.058 € 191.099 € Gesamtsumme 191.000 €

Zuschuss WLSB

Bei der Beantragung des Zuschusses bei der Stadt Leonberg, wurde von der SGI Höfingen eine Förderung durch den WLSB von 133.000 € angenommen. Diese Förderung

der Auslegung dieser Richtlinien durch die SGI trotz der höheren Baukosten nicht angeschlossen. Der WLSB hat zuschussfähige Kosten des Bauprojekts von 296.800 € errechnet.

Daraus werden 30 % = 89.040 € bezuschusst. Dieser Betrag wird dann innerhalb von 3 Jahren ab 2020 ausbezahlt.

Kostenschätzung vom 14.11.2017 

Die im Förderantrag 2017 zugrunde gelegten Baukosten von 412.000 € waren ohne die geplanten Eigenleistungen der SGI in Höhe von 14.000 € angegeben.

wurde den Festlegungen zu den Sportförderrichtlinien des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg vom 1.1.2005 entnommen. Leider hat sich der WLBS

Beheizte Schießhalle

KG 200 Herrichten u. erschließen/entfällt

incl. Eigenleistung

55, 58, 61

52

103
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Schützengilde Höfingen e.V. (SGI) 
 

 
Die vorliegende Kostenschätzung nach DIN 276 vom 11.4.2018 ergab für das 

Bauvorhaben SGI realistische Kosten in Höhe von 617.058 €. 

 

 

Begründung Mehrkosten 

 
 

1) Beheizte Schießhalle (KG 300) 
 
 

� In der Kostenschätzung vom 14.11.2017 war ursprünglich eine unbeheizte 

und nicht gedämmte Schießhalle geplant. 

 

�  Nach Gesprächen mit dem WLSB Anfang 2018 wurde der SGI dringend 

angeraten, die Schießhalle auf mindestens 16°C zu heizen, um einen 

zukunftsgerichteten Schießbetrieb zu gewährleisten. Von der Beheizung 

einer nicht isolierten Halle hat der Energieberater   dringend abgeraten. 
 

� In der Schießhalle sind aufgrund elektronischer Treffererfassung keine Seile 

für die Zugschlitten der Zielscheiben erforderlich. Der WLSB hat der SGI 

daher empfohlen, die Schießhalle optimal auszulasten und diese (während 

des schießfreien Betriebs) zusätzlich als Fläche für Ausgleichsgymnastik zu 

nutzen. Dies erfordert die Einbringung eines Sportbodens. 

 

 � Die ursprünglich geplante Heizung war mit (frostsicher im Außenbereich 

vergrabenen) Kollektor-Rohren kalkuliert, die mittels Wärmepumpe die 

gewonnene Wärme einem Pufferspeicher zuführen sollte. Aufgrund des 

teilweise kontaminierten Untergrundes auf dem Schützengelände wurde 

der SGI von einer derartigen Heizung dringend abgeraten, da mit 

unvorhersehbaren Kosten zu rechnen ist. Empfohlen wurde eine moderne 

Fußbodenheizung mit Luft-/Wärme-pumpe, die besonders im Hinblick auf 

die Hallenhöhe sowohl effizient,  als auch kostengünstig ausgelegt werden 

kann.  

 

 � Das ursprünglich geplante Bitumendach wurde wegen des erhöhten 

Wartungsaufwands verworfen. Nun soll ein solides, wartungsfreies, 

gedämmtes Ziegeldach mit einer Dachneigung von 10° aufgebracht 

werden. 

 

 � Eine Aufteilung in 2 Bauabschnitte ist aufgrund technischer Gegebenheiten 

wie Heizung, Dämmung, Elektro etc., konstruktionsbedingt nicht möglich.  

 
 

2)  Sanitär-, Heizungs- und Elektrokosten (KG 400)  

 
 

  Diese Kosten haben sich aufgrund der zwingend notwendigen, geänderten 

Bauausführung erhöht.  

 
 

3) Baunebenkosten (KG 700) 
 
 Die ursprünglich kalkulierten Baunebenkosten wurden vom Planungs- 

büro neu festgesetzt, da ein höherer Aufwand erforderlich ist. 

  

TOP 3.2 Ö



2018/229
öffentlich

Dezernat C
Gebäudemanagement
 Bezugsvorlagen:

DS 2016 S4, DS 2016 S46, DS 
2016 S59, 2017/135, 2017/298

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Sozial- und Kultusausschuss (Vorberatung) 14.11.2018 Ö
Gemeinderat (Entscheidung) 20.11.2018 Ö

August-Lämmle-Schule - Errichtung Mensa,
Vergabe der Gewerke: Garten- und Landschaftsbauarbeiten, Vorge-
hängte Hinterlüftete Holzfassade, Dachabdichtung- und Dachbegrü-
nungsarbeiten, Elektroarbeiten und Lüftungsarbeiten

Beschlussvorschlag

1. Die Vergabe des Gewerks ‚Garten- und Landschaftsbauarbeiten‘ an die Fa. Hans Hert-
hneck e.K., Schwarzwaldstraße 78a, 70569 Stuttgart, auf der Grundlage des Angebots in 
Höhe von 257.428,83 € (inkl. MwSt.) wird genehmigt.

2. Die Vergabe des Gewerks‚vorgehängte hinterlüftete Holzfassade‘ an die Fa. Holzbau 
Schaible GmbH, Gewerbepark 6, 72218 Wildberg, auf Grundlage des Angebots in Höhe 
von 115.906,36 € (inkl. MwSt.) wird genehmigt.

3. Die Vergabe des Gewerks ‚Dachabdichtung- und Dachbegrünungsarbeiten‘ an die Fa. 
Keskin - Bedachungen, Chemnitzer Straße 6, 71540 Murrhardt, auf der Grundlage des 
Angebots in Höhe von 141.242,58 € (inkl. MwSt.) wird genehmigt.

4. Die Vergabe des Gewerks ‚Elektroarbeiten‘ an die Fa. elk Elektro- und Lichthaus Knapp 
GmbH, Dieselstraße 1, 71229 Leonberg, auf der Grundlage des Angebots in Höhe von 
115.379,51 € (inkl. MwSt.) wird genehmigt.

5. Die Vergabe des Gewerks ‚Lüftungsarbeiten‘ an die Fa. Climair Gebäudetechnik GmbH, 
Bonholzstraße 20, 71111 Waldenbuch, auf Grundlage des Angebots in Höhe von 
141.358,91 € (inkl. MwSt.) wird genehmigt.

Zusammenfassung des Sachverhalts

Mit Sitzungsvorlage DS 2017/135 (27.06.2017) wurde der Mensaneubau als Gesamtmaß-
nahme genehmigt.
Die Vergabe des Gewerks Rohbauarbeiten wurde mit Sitzungvorlage 2018/183 genehmigt. 
Die Arbeiten haben mittlerweile begonnen.

Ziele der Maßnahme

Ziel der Maßnahme ist die Sicherung eines zeitgemäßen Schulbetriebs. Es soll eine bau-
technisch und pädagogisch zukunftsfähige Lösung geschaffen werden, die den Erfordernis-
sen einer zeitgemäßen und hygienisch einwandfreien Essensversorgung im Rahmen des 
Gemeinschaftsschulbetriebs Rechnung trägt.
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Sachverhalt/Sachstand

1. Garten- und Landschaftsbauarbeiten

Im Rahmen der durchgeführten Öffentlichen Ausschreibung haben 11 Fachfirmen die 
Ausschreibungsunterlagen angefordert.
Bis zum Eröffnungstermin am 07.09.2018, 10:00 Uhr, lagen 6 Angebote vor.

Durch das Büro frei raum concept Landschaftsarchitekten bdla, das Gebäudemanage-
ment sowie das Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt wurde daraufhin die Prüfung und 
Wertung (§§ 16 ff. VOB/A) vorgenommen.

Die Wertungsstufen stellen sich wie folgt dar:

 Wertungsstufe I (Formale Prüfung – Ausschlüsse von der Wertung):
Es musste keines der 6 Hauptangebote nach § 16 VOB/A, nach den Bewerbungsbe-
dingungen oder aus sonstigen Gründen von der Angebotswertung ausgeschlossen 
werden.

 Wertungsstufe II (Eignung der Bieter):
Es wurde kein Angebot nach § 16b Abs. 1 VOB/A im Rahmen der Eignungsprüfung 
(Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit) von der weiteren Angebotswertung 
ausgeschlossen.

 Wertungsstufe III (Prüfung der Angebotspreise und fachtechnische Prüfung):
Nach § 16c VOB/A musste kein Angebot aufgrund rechnerischer, technischer bzw. 
wirtschaftlicher Prüfung von der weiteren Wertung ausgeschlossen werden.

 Wertungsstufe IV (Auswahl des annehmbarsten Angebots):
In der engeren Wahl verbleiben somit alle 6 Hauptangebote.

Nach den Wertungsstufen I bis IV ergibt sich die im mündlichen Sachvortrag näher zu 
erläuternde Bieterrangfolge. Eventuelle Rechenfehler, Abgebote, Sondervorschläge, 
Nebenangebote und Nachlässe wurden hierbei im jeweiligen Angebotsendpreis be-
rücksichtigt

Nach § 16d Abs. 1 Nr. 3 VOB/A stellt das Angebot der Fa. Hans Herthneck e.K., 
Schwarzwaldstraße 78a, 70569 Stuttgart unter Berücksichtigung aller technischen, 
wirtschaftlichen, gestalterischen und funktionsbedingten Gesichtspunkten das wirt-
schaftlichste und annehmbarste dar.

Es wird daher als Ergebnis der Prüfung und Wertung der Bieter der engeren Wahl vorge-
schlagen, den Auftrag an die Fa. Hans Herthneck e. K., Schwarzwaldstraße 78a, 
70569 Stuttgart mit einer Angebotssumme i. H. v. 257.428,83 EUR/brutto zu vergeben.

2. Vorgehängte hinterlüftete Holzfassade (VHF)

Im Rahmen der durchgeführten Öffentlichen Ausschreibung haben 8 Fachfirmen die Aus-
schreibungsunterlagen angefordert.
Bis zum Eröffnungstermin am 07.09.2018, 11:00 Uhr, lag 1 Angebot vor.

Durch das, für die Leistungsphasen 6-9 beauftragte, Büro Wiesler Zwirlein Architekten, 
das Gebäudemanagement sowie das Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt wurde dar-
aufhin die Prüfung und Wertung (§§ 16 ff. VOB/A) vorgenommen.
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Die Wertungsstufen stellen sich wie folgt dar:

 Wertungsstufe I (Formale Prüfung – Ausschlüsse von der Wertung):
Das eine Hauptangebot musste nicht, nach § 16 VOB/A, nach den Bewerbungsbedin-
gungen oder aus sonstigen Gründen von der Angebotswertung ausgeschlossen wer-
den.

 Wertungsstufe II (Eignung der Bieter):
Das Angebot musste nicht nach § 16b Abs. 1 VOB/A im Rahmen der Eignungsprü-
fung (Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit) von der weiteren Angebotswer-
tung ausgeschlossen werden.

 Wertungsstufe III (Prüfung der Angebotspreise und fachtechnische Prüfung):
Nach § 16c VOB/A musste das Angebot nicht, aufgrund rechnerischer, technischer 
bzw. wirtschaftlicher Prüfung von der weiteren Wertung ausgeschlossen werden.

 Wertungsstufe IV (Auswahl des annehmbarsten Angebots):
In der engeren Wahl verbleibt somit das eine Hauptangebot.

Nach den Wertungsstufen I bis IV ergibt sich die im mündlichen Sachvortrag näher zu 
erläuternde Bieterrangfolge. Eventuelle Rechenfehler, Abgebote, Sondervorschläge, 
Nebenangebote und Nachlässe wurden hierbei im jeweiligen Angebotsendpreis be-
rücksichtigt

Nach § 16d Abs. 1 Nr. 3 VOB/A stellt das Angebot der Fa. Holzbau Schaible GmbH, 
Gewerbepark 6, 72218 Wildberg unter Berücksichtigung aller technischen, wirt-
schaftlichen, gestalterischen und funktionsbedingten Gesichtspunkten das wirtschaft-
lichste und annehmbarste dar.

Es wird daher als Ergebnis der Prüfung und Wertung des einzigen Bieters vorgeschla-
gen, den Auftrag an die Fa. Holzbau Schaible GmbH, Gewerbepark 6, 72218 Wildberg 
mit einer Angebotssumme i. H. v. 115.906,36 EUR/brutto zu vergeben.

3. Dachabdichtungs- und Dachbegrünungsarbeiten

Im Rahmen der durchgeführten Öffentlichen Ausschreibung haben 11 Fachfirmen die 
Ausschreibungsunterlagen angefordert.
Bis zum Eröffnungstermin am 05.09.2018, 11:00 Uhr, lagen 9 Angebote vor.

Durch das, für die Leistungsphasen 6-9 beauftragte, Büro Wiesler Zwirlein Architekten, 
das Gebäudemanagement sowie das Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt wurde dar-
aufhin die Prüfung und Wertung (§§ 16 ff. VOB/A) vorgenommen.

Die Wertungsstufen stellen sich wie folgt dar:

 Wertungsstufe I (Formale Prüfung – Ausschlüsse von der Wertung):
Es musste keines der 9 Hauptangebote nach § 16 VOB/A, nach den Bewerbungsbe-
dingungen oder aus sonstigen Gründen von der Angebotswertung ausgeschlossen 
werden.

 Wertungsstufe II (Eignung der Bieter):
Es wurde kein Angebot nach § 16b Abs. 1 VOB/A im Rahmen der Eignungsprüfung 
(Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit) von der weiteren Angebotswertung 
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ausgeschlossen.

 Wertungsstufe III (Prüfung der Angebotspreise und fachtechnische Prüfung):
Nach § 16c VOB/A musste kein Angebot aufgrund rechnerischer, technischer bzw. 
wirtschaftlicher Prüfung von der weiteren Wertung ausgeschlossen werden.

 Wertungsstufe IV (Auswahl des annehmbarsten Angebots):
In der engeren Wahl verbleiben somit alle 9 Hauptangebote.

Nach den Wertungsstufen I bis IV ergibt sich die im mündlichen Sachvortrag näher zu 
erläuternde Bieterrangfolge. Eventuelle Rechenfehler, Abgebote, Sondervorschläge, 
Nebenangebote und Nachlässe wurden hierbei im jeweiligen Angebotsendpreis be-
rücksichtigt

Nach § 16d Abs. 1 Nr. 3 VOB/A stellt das Angebot der Fa. Keskin Bedachungen, 
Chemnitzer Straße 6, 71540 Murrhardt unter Berücksichtigung aller technischen, 
wirtschaftlichen, gestalterischen und funktionsbedingten Gesichtspunkten das wirt-
schaftlichste und annehmbarste dar.

Es wird daher als Ergebnis der Prüfung und Wertung der Bieter der engeren Wahl vorge-
schlagen, den Auftrag an die Fa. Keskin Bedachungen, Chemnitzer Straße 6, 71540 
Murrhardt mit einer Angebotssumme i. H. v. 141.242,58 EUR/brutto zu vergeben.

4. Elektroarbeiten

Im Rahmen der durchgeführten Öffentlichen Ausschreibung haben 7 Fachfirmen die Aus-
schreibungsunterlagen angefordert.
Bis zum Eröffnungstermin am 11.09.2018, 10:00 Uhr, lagen 2 Angebote vor.

Durch das Büro Militello Elektroplanung, das Gebäudemanagement sowie das Bauver-
waltungs- und Bauordnungsamt wurde daraufhin die Prüfung und Wertung (§§ 16 ff. 
VOB/A) vorgenommen.

Die Wertungsstufen stellen sich wie folgt dar:

 Wertungsstufe I (Formale Prüfung – Ausschlüsse von der Wertung):
Es musste keines der 2 Hauptangebote nach § 16 VOB/A, nach den Bewerbungsbe-
dingungen oder aus sonstigen Gründen von der Angebotswertung ausgeschlossen 
werden.

 Wertungsstufe II (Eignung der Bieter):
Es wurde kein Angebot nach § 16b Abs. 1 VOB/A im Rahmen der Eignungsprüfung 
(Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit) von der weiteren Angebotswertung 
ausgeschlossen.

 Wertungsstufe III (Prüfung der Angebotspreise und fachtechnische Prüfung):
Nach § 16c VOB/A musste kein Angebot aufgrund rechnerischer, technischer bzw. 
wirtschaftlicher Prüfung von der weiteren Wertung ausgeschlossen werden.

 Wertungsstufe IV (Auswahl des annehmbarsten Angebots):
In der engeren Wahl verbleiben somit alle 2 Hauptangebote.

Nach den Wertungsstufen I bis IV ergibt sich die im mündlichen Sachvortrag näher zu 
erläuternde Bieterrangfolge. Eventuelle Rechenfehler, Abgebote, Sondervorschläge, 
Nebenangebote und Nachlässe wurden hierbei im jeweiligen Angebotsendpreis be-
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rücksichtigt

Nach § 16d Abs. 1 Nr. 3 VOB/A stellt das Angebot der Fa. elk Elektro- und Licht-
haus Knapp GmbH, Dieselstraße 1, 71229 Leonberg unter Berücksichtigung aller 
technischen, wirtschaftlichen, gestalterischen und funktionsbedingten Gesichtspunk-
ten das wirtschaftlichste und annehmbarste dar.

Es wird daher als Ergebnis der Prüfung und Wertung der Bieter der engeren Wahl vorge-
schlagen, den Auftrag an die Fa. elk Elektro- und Lichthaus Knapp GmbH, Dieselstra-
ße 1, 71229 Leonberg mit einer Angebotssumme i. H. v. 115.379,51 EUR/brutto zu ver-
geben.

5. Lüftungsarbeiten

Im Rahmen der durchgeführten Beschränkten Ausschreibung wurden 6 Fachfirmen die 
Ausschreibungsunterlagen zugesandt.
Bis zum Eröffnungstermin am 13.09.2018, 11:00 Uhr, lag 1 Angebot vor.

Durch das Büro Ingenieurplanung Söllner, das Gebäudemanagement sowie das Bauver-
waltungs- und Bauordnungsamt wurde daraufhin die Prüfung und Wertung (§§ 16 ff. 
VOB/A) vorgenommen.

Die Wertungsstufen stellen sich wie folgt dar:

 Wertungsstufe I (Formale Prüfung – Ausschlüsse von der Wertung):
Das eine Hauptangebot musste nicht, nach § 16 VOB/A, nach den Bewerbungsbedin-
gungen oder aus sonstigen Gründen von der Angebotswertung ausgeschlossen wer-
den.

 Wertungsstufe II (Eignung der Bieter):
Das Angebot musste nicht nach § 16b Abs. 1 VOB/A im Rahmen der Eignungsprü-
fung (Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit) von der weiteren Angebotswer-
tung ausgeschlossen werden.

 Wertungsstufe III (Prüfung der Angebotspreise und fachtechnische Prüfung):
Nach § 16c VOB/A musste das Angebot nicht, aufgrund rechnerischer, technischer 
bzw. wirtschaftlicher Prüfung von der weiteren Wertung ausgeschlossen werden.

 Wertungsstufe IV (Auswahl des annehmbarsten Angebots):
In der engeren Wahl verbleibt somit das eine Hauptangebot.

Nach den Wertungsstufen I bis IV ergibt sich die im mündlichen Sachvortrag näher zu 
erläuternde Bieterrangfolge. Eventuelle Rechenfehler, Abgebote, Sondervorschläge, 
Nebenangebote und Nachlässe wurden hierbei im jeweiligen Angebotsendpreis be-
rücksichtigt

Nach § 16d Abs. 1 Nr. 3 VOB/A stellt das Angebot der Fa. Climair Gebäudetechnik 
GmbH, Bonholzstraße 20, 71111 Waldenbuch unter Berücksichtigung aller techni-
schen, wirtschaftlichen, gestalterischen und funktionsbedingten Gesichtspunkten das 
wirtschaftlichste und annehmbarste dar.

Es wird daher als Ergebnis der Prüfung und Wertung des einzigen Bieters vorgeschla-
gen, den Auftrag an die Fa. Climair Gebäudetechnik GmbH, Bonholzstr. 20, 71111 
Waldenbuch mit einer Angebotssumme i. H. v. 141.358,91 EUR/brutto zu vergeben.
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Kostenfortschreibung:

Aktuell zur Vergabe anstehende Gewerke: 
Gewerk  Kostenberechnung Vergabesumme -Mehr-/
 +Minderkosten
1.  GaLa-Bau 219.976,-- € 257.428,-- € - 37.452,-- €
2.  VHF 95.610,-- € 115.906,-- € - 20.296,-- €
3.  Dachabdichtung 127.691,-- € 141.242,-- € - 13.551,-- €
4.  Elektroarbeiten 154.200,-- € 115.379,-- € + 38.821,-- €
5.  Lüftungsarbeiten 94.428,-- € 141.358,-- € - 46.930,-- €
Summe Mehr-/Minderkosten über o.g. Gewerke - 79.408,-- €

bisher vergebene Gewerke:
Gewerk  Kostenberechnung Vergabesumme -Mehr-/
 +Minderkosten
Rohbauarbeiten 682.047,-- € 633.935,-- € + 48.112,-- €
Summe Mehr-/Minderkosten über alle vergebenen Gewerke - 31.296,-- €

Die aktuelle Budgetüberschreitung beträgt somit ca. 1,5 %.

Bislang sind im Gesamtprojekt 72 % aller Leistungen vergeben.
Es stehen daher noch 28 % zur Vergabe an.

Weiteres Vorgehen

Im Rahmen der fortschreitenden Planungs- und Ausschreibungspakete wird seitens der pla-
nenden Architekten, Ingenieure und GM versucht, die derzeitigen Mehrkosten wieder zu 
kompensieren. Jedoch ist, durch die aktuelle Marktsituation (volle Auftragsbücher über alle 
Gewerkebereiche), eine Einschätzung zur weiteren Kostenentwicklung nur sehr schwer mög-
lich.

Nach Genehmigung der Vergabe an die vorgeschlagenen Fachfirmen kann die formelle Be-
auftragung der Bauleistung getätigt werden.

Alternativen zum Beschlussvorschlag

keine

Finanzierungsübersicht

Kontierung Jahr verfügbares Budget Finanzbedarf Bemerkung

2017 1.247.909 78.946
2018 1.213.177 1.213.177

7 2110 050 7 001
ALS Neubau Mensa für Ge-
meinschaftsschule 2019 1.500.000

427.900
1.500.000

427.000
Im HH Entwurf 2019 be-
rücksichtigt und in VE 
2018 vorhanden

2018 0 0

2019 120.000 120.000

7 2110 050 3 001
ALS Neubau Mensa für Ge-
meinschaftsschule
Invest. Zuschuss Mensa

2020 120.000 120.000

TOP 4 Ö



Seite 7

Klaus Brenner
Bürgermeister

Dr. Ulrich Vonderheid
Erster Bürgermeister

Martin G. Kaufmann 
Oberbürgermeister

Anlage/n

keine
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2018/114-001
öffentlich

Dezernat A
Amt für Kultur, Erwachsenenbildung, Sport und 
Stadtmarketing
 

Baubetriebshof

Bezugsvorlagen:

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Sozial- und Kultusausschuss (Entscheidung) 10.10.2018 Ö

Vereinsförderung durch Leistungen des Baubetriebshofs für 
stadtprägende Veranstaltungen

Beschlussvorschlag

Die Leonberger Vereine werden bei stadtprägenden Veranstaltungen entsprechend der hier 
festgelegten Kriterien durch den Baubetriebshof unterstützt. Die Kosten hierfür übernimmt 
die Stadt (innere Verrechnung).

Zusammenfassung des Sachverhalts

Im Haushalt 2018 wurden zusätzliche 25.000 Euro zur Unterstützung von Vereinen bzw. 
ihren Veranstaltungen durch Bauhofleistungen zur Verfügung gestellt. Große bzw. 
stadtprägende Veranstaltungen können so unterstützt werden.

Ziele der Maßnahme

 Förderung von Vereinen und ihren öffentlichen Veranstaltungen
 Entlastung der ehrenamtlichen Akteure
 Stärkung eines attraktiven Veranstaltungsangebots in der Stadt

Sachverhalt/Sachstand

Durch Antrag der SPD wurde die Verwaltung aufgefordert, ein Konzept vorzulegen, welche 
Vereinsveranstaltungen als stadtprägend zu bezeichnen sind und somit durch für die Vereine 
kostenlos zur Verfügung gestellte Bauhofleistungen unterstützt werden sollen.

Bereits als Kooperationsleistungen mit der Stadt Leonberg, Amt für Kultur, 
Erwachsenenbildung, Sport und Stadtmarketing unterstützt und aus einer anderen 
Kostenstelle bezahlt werden die Bauhofleistungen bei

 Citylauf seit 2010 (von Beginn an) mit 12.300 Euro
 Waldmeisterlauf seit 2012 mit 6.200 Euro
 Maifest Warmbronn seit 2010 mit 2.800 Euro
 Kunstmarkt Höfingen seit 2015 mit 650 Euro

Diese Veranstaltungen werden auch weiterhin als Kooperationen mit Bauhofleistungen 
unterstützt.

Die sehr großen Vereinsveranstaltungen werden also schon seit geraumer Zeit von der Stadt 
Leonberg mit Bauhofleistungen unterstützt. Alle weiteren Vereinsveranstaltungen haben 
einen Aufwand an Bauhofleistungen von jeweils unter 1.000 Euro. Gleichzeitig ist die 
Notwendigkeit einer Straßen- oder Platzsperrung in der Regel ein Zeichen dafür, dass die 
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Veranstaltung eine gewisse Größe und damit auch Wichtigkeit im Vereins- und 
Veranstaltungsgefüge der Stadt hat. Die derzeit bekannten und in der beigefügten Liste 
zusammengestellten Veranstaltungen sind also als stadtprägend uns zuschussfähig 
einzustufen. Hinzu kommen die Veranstaltungen der Werbegemeinschaft Faszination 
Altstadt e.V.

Kriterien zur Förderung durch Bauhofleistungen
1. Die Veranstaltung wird von einem Leonberger Verein durchgeführt.
2. Die Veranstaltung ist öffentlich.
3. Die Veranstaltung findet zum mindestens dritten Mal statt.
4. Es werden mindestens 150 Besucher erwartet.
5. Aus der Größe und Präsenz im öffentlichen Raum ergibt sich, dass Straßen oder 

Plätze bzw. Teilabschnitte gesperrt werden müssen.

Sind diese Kriterien erfüllt, wird aus dem Budget der Vereinsförderung die Bauhofleistung für 
Beschilderung übernommen (innere Verrechnung). Dies beinhaltet grundsätzlich die 
Bereitstellung, Auslieferung und Aufstellung der notwendigen Halteverbotsschilder 72 
Stunden vor der Veranstaltung sowie den Rücktransport der Schilder bzw. Absperrungen. 
Sofern im Einzelfall notwendig, verfügen die Leonberger Vereine über Personal mit 
Sachkenntnisnachweis, da im Jahr 2017 Vertreter aller Leonberger Vereine geschult wurden. 
Somit kann der Verein eine notwendige Straßensperrung selbst vornehmen und wieder 
entfernen.

Zur weiteren Förderung der Vereine erfolgt durch das Amt für KESS im Oktober/November 
2018 eine Abfrage an die Leonberger Vereine, inwiefern Bühnen-, Licht- und Tontechnik für 
Veranstaltungen genutzt wird und ob dort zusätzlich unterstützt werden kann.

Weiteres Vorgehen

Die im Haushalt zu diesem Zweck bereitgestellten Mittel in Höhe von 25.000 Euro werden für 
die Bauhofleistungen für Vereinsfeste verwendet.
Der Betrag wird für 2019 erneut zur Verfügung gestellt.

Alternativen zum Beschlussvorschlag

 Über die bestehenden Kooperationen hinaus werden keine Bauhofleistungen für 
Vereine übernommen.

 Es werden andere Kriterien zur Förderung von Veranstaltungen festgelegt.

Finanzierungsübersicht

Kontierung Jahr verfügbares Budget Finanzbedarf Bemerkung

28100002
48110010

2018 25.000 25.000

28100002
48110010

2019 25.000 25.000

Klaus Brenner
Bürgermeister

Dr. Ulrich Vonderheid
Erster Bürgermeister

Martin G. Kaufmann 
Oberbürgermeister

Anlage/n

TOP 5 Ö



Seite 3

1 Übersicht_Bauhofleistungen_Vereine
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Übersicht genehmigungspflichtige Veranstaltungen der Vereine

Art der Veranstaltung Ort der Sperrung Veranstalter

Rechnungsbetrag 2017 

BBH für Beschilderung Rechnungsadressat 

Kooperationen mit der Stadtverwaltung

Citylauf 
Sperrung diverser Straßen im 

Stadtgebiet 
Förderverein Laufsport Leonberg e.V. 12.292,80 €                     

Stadt Leonberg/Amt f. KESS

Waldmeisterlauf Warmbronn
Sperrung diverser 

Straßen/Wege

Sportvereinigung Warmbronn 1910 e.V. 

(SpVgg)
6.130,80 €                       

Stadt Leonberg/Amt f. KESS

Maifest Warmbronn Sperrung diverser Straßen Gemeindeverein Warmbronn e.V. 2.783,20 €                       Stadt Leonberg/Amt f. KESS

Kunstmarkt Höfingen Straßensperrung OWV und HKV Höfingen 650,00 €                          Stadt Leonberg/Amt f. KESS

SUMME wird bereits übernommen 21.856,80 €                     Stadt Leonberg/Amt f. KESS

Rechnungen von 2017: Aufbau durch den Baubetriebshof
Adventsmarkt Warmbronn Gemeindeverein Warmbronn e.V. 432,40 €                          Herr Klaus Kein

Eltinger Straßenfest Sperrung diverser Straßen Musikverein Lyra 1897 Eltingen e.V. 380,00 €                          Herr Roland Rössler (*in 2016)

Sommerfest Höfingen OGV Höfingen 115,60 €                          OGV Höfingen

Straßenfest Pauluskirche Leonberg Evangelisch-methodistische Kirche 123,60 €                          Herr Hechel

Moutainbike-Rennen Warmbronn

Sportvereinigung Warmbronn 1910 e.V. 

(SpVgg) Abt. Moutainbike 62,80 €                            SPVGG Warmbronn

Sommerfest Parkplatz Steinturnhalle Musikverein Stadtkapelle Leonberg e.V. *in 2016: 210,00 € Stadtkapelle Leonberg e.V.

Reiterspiele Tilgshäusle Sperrung Feldwege Reit- und Fahrverein Leonberg e.V. *in 2016: 59,00 € Reiterzentrum Tilgshäusle

Herbstfest Sperrung Carl-Schmincke-Str. Kirbeverein Eltingen e.V.
-  €                                

Lampionumzug Silberberger 

Lichterfest
Sperrung Wasserbachstr. Bürgerverein Leonberg-Silberberg e.V.

-  €                                

Sommerfest Sperrung Kirchplatz
Obst-, Garten- und Weinbauverein Eltingen-

Leonberg e.V. -  €                                

Rechnungen von 2016: Es wurde nur Absperrmaterial ausgeliehen und selbst auf- und abgebaut

Straßenfest Ramtelbrücke Böblinger Straße Bürgergemeinschaft Leonberg Ramtel e.V. 78,58 €                            

Bürgergemeinschaft Leonberg 

Ramtel e.V.

Kirchplatzfest Schloßstr.-Stadtkirche Ev. Pfarramt Stadtkirche ll 61,62 €                            Herr Krack

Open Air Waldsportplatz Warmbronn Jugendhaus Leonberg e.V. 91,00 €                            

Jugendhaus Leonberg e.V.; 

Rechnung in 2015: 220,00 €

Tag der offenen Tür Durchfahrt am Seehaus Seehaus e.V. Leonberg 52,00 €                            Herr Rühle

Rechnung von 2015: Es wurde nur Absperrmaterial ausgeliehen und selbst auf- und abgebaut!

Motorradgespanntreffen

am ADAC-

Verkehrsübungsplatz AMSC Leonberg e.V. 52,00 €                            AMSC Leonberg e.V.

Nicht-Leonberger Vereine
Biker-Treff ADAC e.V. 3.511,20 €                       ADAC e.V.
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2018/246
öffentlich

Dezernat B
Beteiligungsmanagement
 Bezugsvorlagen:

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Sozial- und Kultusausschuss (Vorberatung) 14.11.2018 Ö
Finanz- und Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 15.11.2018 Ö
Gemeinderat (Entscheidung) 20.11.2018 Ö

Ausgliederung des Bäderbetriebs in den Eigenbetrieb Stadtwerke 
Leonberg

Beschlussvorschlag

Die Verwaltung wird beauftragt, eine Konzeption zur Ausgliederung des Bäderbetriebs (Hal-
lenbad, Leobad, Sauna) aus der Stadtverwaltung Leonberg und dem städtischen Haushalt 
zur Integration in den Eigenbetrieb Stadtwerke Leonberg zum 01.01.2021 zu erstellen und 
dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Zusammenfassung des Sachverhalts

Der Bäderbetrieb ist als Teilbereich des Sachgebiets Sport, Sport- und sonstige Vereine, 
Heimat- und Brauchtum, Bäder im Amt für Kultur, Erwachsenenbildung, Sport und Stadtmar-
keting im Dezernat A angesiedelt. Hallenbad, Leobad und Sauna werden im städtischen 
Haushalt im Teilhaushalt 04 Kultur, Sport, Bäder in der Produktgruppe 4240 Bäder geführt.

Es ist zu prüfen, inwieweit die bislang innerhalb der Stadtverwaltung wahrgenommenen Auf-
gaben künftig mit höherer Effizienz durch den Eigenbetrieb Stadtwerke Leonberg übernom-
men werden können.

Bei einer Entscheidung für eine Ausgliederung des Bäderbetriebs in den Eigenbetrieb Stadt-
werke Leonberg als neue Sparte soll die Umsetzung zum 01.01.2021 vollzogen werden.

Ziele der Maßnahme

 Effizientere und wirtschaftlichere Führung des Bäderbetriebs und mittel- und langfris-
tige Reduzierung des Abmangels durch Hebung von Synergieeffekten.

 Integration des Bäderbetriebs in den steuerlichen Querverbund der Stadtwerke.

Sachverhalt/Sachstand

Der Bäderbetrieb ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Leonberg. Zum Bäderbetrieb ge-
hören das Hallenbad, das Leobad sowie die Sauna. Er dient der Gesundheit, Erholung und 
sportlichen Betätigung seiner Besucher und verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht. Organi-
satorisch ist der Bäderbetrieb innerhalb der Stadtverwaltung dem Amt für Kultur, Erwachse-
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nenbildung, Sport und Stadtmarketing im Dezernat A zugeordnet.

Im städtischen Haushalt wird der Bäderbetrieb im Teilhaushalt 04 Kultur, Sport, Bäder in der 
Produktgruppe 4240 Bäder geführt. Bilanziell ist das zum Bäderbetrieb zugeordnete Vermö-
gen Teil des Anlagevermögens und die darauf entfallenden Schulden Teil der Verbindlichkei-
ten der Stadt Leonberg.

Es ist zu prüfen, ob die Aufgaben des Bäderbetriebs durch eine Ausgliederung in den Eigen-
betrieb Stadtwerke Leonberg effizienter erbracht werden können und der Bäderbetrieb damit 
wirtschaftlicher geführt werden kann. Ziel ist es, den Abmangel aller drei Einrichtungen zu re-
duzieren.

Im Rahmen der Konzeption sind insbesondere die folgenden Fragestellungen zu klären:

 Überprüfung der Satzung des Eigenbetriebs Stadtwerke Leonberg
 Überprüfung der Geschäftsordnung des Eigenbetriebs Stadtwerke Leonberg
 Überprüfung der Satzung des städtischen Bäderbetriebs Leonberg
 Klärung der steuerrechtlichen Fragen
 Einholung der verbindlichen Auskunft des Finanzamts
 Klärung der organisatorischen Auswirkungen
 Darstellung der Auswirkungen auf den Haushalt, die Schulden und das Vermögen der 

Stadt Leonberg bei Überführung in das Sondervermögen des Eigenbetriebs Stadt-
werke Leonberg

 Abstimmung und Einholung der Genehmigung der Kommunalaufsicht (z.B. bei Sat-
zungsänderungen)

Weiteres Vorgehen

Die Entscheidung über die Eingliederung des Bäderbetriebs als neue Sparte in den Eigenbe-
trieb Stadtwerke Leonberg zum 01.01.2021 ist im Hinblick auf die Wirtschaftsplanung 2021 
der Stadtwerke und den angestrebten Doppelhaushalt 2020/2021 zeitnah noch vor Beginn 
der Haushaltsplanung 2020/2021 bereits im Frühjahr 2019 zu treffen.

Die Verwaltung prüft zunächst im Hinblick auf die oben dargestellten Fragestellungen

 die finanziellen und organisatorischen Auswirkungen sowie die Vor- und Nachteile ei-
nes Übergangs des Bäderbetriebs auf den Eigenbetrieb Stadtwerke Leonberg

 die Rahmenbedingungen und erforderlichen Schritte für eine Ausgliederung aus der 
Kernverwaltung in den Eigenbetrieb Stadtwerke Leonberg

 die aufbau- und ablauforganisatorischen Auswirkungen auf die Kernverwaltung

und legt die Ergebnisse und die Konzeption dem Gemeinderat spätestens im Juli 2019 zur 
Entscheidung vor.
 

Alternativen zum Beschlussvorschlag

Unveränderte Weiterführung des Bäderbetriebs innerhalb des städtischen Haushalts und An-
lagevermögens und Wahrnehmung der Aufgaben durch das Amt für Kultur, Erwachsenenbil-
dung, Sport und Stadtmarketing.

Finanzierungsübersicht

Im Haushaltsplanentwurf 2019 sind keine Mittel für die Aufstellung und Umsetzung des Kon-
zepts veranschlagt. Für Rechts- und Beratungskosten, insbesondere zur Klärung der steuer-
rechtlichen Fragestellungen, sind für das Jahr 2019 noch 35.000 EUR im städtischen Haus-
halt zu veranschlagen.
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Klaus Brenner
Bürgermeister

Dr. Ulrich Vonderheid
Erster Bürgermeister

Martin G. Kaufmann Ober-
bürgermeister

Anlage/n

Keine
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2018/196
öffentlich

Dezernat B
Amt für Jugend, Familie und Schule
 Bezugsvorlagen:

S 37/2009, S 61/2010, S 54/2011, 
S 74/2012, S 45/2016

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Sozial- und Kultusausschuss (Vorberatung) 14.11.2018 Ö
Gemeinderat (Entscheidung) 20.11.2018 Ö

TAKKI (Tagespflege für Kleinkinder im Landkreis Böblingen) - 
Erhöhung der laufenden Geldleistungen, Einführung von TAKKI 
Plus und Teilnahme am Konzept Inklusive Kindertagespflege

Beschlussvorschlag

1. Der Erhöhung der laufenden Geldleistungen im Rahmen des Programms TAKKI auf 6,50 
Euro/Betreuungsstunde und Kind mit Wirkung ab 1. Januar 2019 vorbehaltlich der 
Beschlussfassung durch den Kreistag Böblingen wird zugestimmt. Die Mittel werden von 
der Verwaltung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für die Änderungsliste 
nachgemeldet.

2. Der Einführung von TAKKI Plus – Förderung von Tagespflege für Kinder ab dem 3. 
Geburtstag bis zur Einschulung ab dem 1. Januar 2019 bis zum Ende des 
Kindergartenjahrs 2023/24 wird zugestimmt. Die erforderlichen Mittel werden von der 
Verwaltung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für die Änderungsliste 
nachgemeldet.

3. Der Teilnahme am Konzept Inklusive Kindertagespflege wird vorbehaltlich der 
Beschlussfassung durch den Kreistag Böblingen zugestimmt. Es ist vorgehsehen, die 
erforderlichen Mittel für die entsprechende Geldleistung durch den Landkreis Böblingen 
zu erstatten.

   

Zusammenfassung des Sachverhalts

 Erhöhung der Geldleistung im Rahmen von TAKKI auf 6,50 Euro/Stunde und Kind.
 Einführung von TAKKI-Plus für Kinder ab dem 3. Geburtstag bis zum Eintritt in die Schule.
 Teilnahme am Konzept Inklusive Kindertagespflege

Die Beschlüsse stehen unter dem Vorbehalt der Beratung und Zustimmung durch den 
Kreistag Böblingen.

Ziele der Maßnahme

 Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen gem. § 24 SGB VIII.
 Stärkung der Tagespflege als Betreuungsangebot.

Sachverhalt/Sachstand

1. Erhöhung der laufenden Geldleistung ab 1.1.2019
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Mit Drucksache 74/2012 wurde die Erhöhung der laufenden Geldleistung im Rahmen von 
TAKKI ab 1.1.2013 auf 5,50 Euro festgelegt.

Im Juli 2018 wurde in einer gemeinsamen Finanzkommission eine abschließende Einigung 
über den „Pakt für gute Bildung und Betreuung“ in Baden-Württemberg erzielt. In Abschnitt 6 
Weiterentwicklung der Kindertagespflege werden Anpassungen der Geldleistungen an 
Tagespflegepersonen empfohlen.

Die Mitglieder der landkreisweiten Projektgruppe TAKKI unter Federführung der 
Landkreisverwaltung hat sich am 11.10.2018 mit der Thematik befasst. Die Mitglieder 
empfehlen den an TAKKI bzw. TAKKI Plus teilnehmenden Städten und Gemeinden im 
Landkreis Böblingen die Erhöhung der laufenden Geldleistung auf 6,50 Euro je Kind und 
Betreuungsstunde, vorbehaltlich der Zustimmung des Kreistags Böblingen, der in der 
Sitzung am 26.11.2018 beraten wird.

2. Einführung von TAKKI Plus

"TAKKI Plus" ist die Abkürzung für "Kommunale Tagespflege für Kleinkinder im Landkreis 
Böblingen für Kinder ab dem dritten Lebensjahr".

Die Nachfrage nach Ganztagsplätzen nimmt kontinuierlich zu. Eine Alternative für die 
Nachmittagsbetreuung in einer Kindertageseinrichtung stellt die Möglichkeit von TAKKI Plus 
dar: Das Kind besucht den Kindergarten am Vormittag im Rahmen der Regel- oder vÖ-
Betreuung und wird nachmittags – auch tageweise – von einer Tagespflegeperson betreut.

Die Vorteile sind:

 Flexibilität in den Betreuungszeiten, tageweise wie bei Bedarf auch in die Abendstunden 
hinein (z. B. bei Schichtdienst der Eltern)

 Kontinuität in der Bezugsperson beim Wechsel von der Betreuung im Rahmen von TAKKI 
in den Kindergarten mit dem 3. Geburtstag

 Sicherung des Übergangs aus der Betreuung im Rahmen von TAKKI in eine 
Ganztagseinrichtung angesichts knapper GT-Platzkapazitäten

 Deckung der steigenden Nachfrage nach Ganztagsbetreuung mit einem weiteren 
Betreuungsangebot

Im Landkreis Böblingen setzen inzwischen 6 Städte und Gemeinden TAKKI Plus um.

Wie im Modell TAKKI entrichten Eltern, die sich für dieses Betreuungsmodell entscheiden, 
einen Elternbeitrag an die Stadt, der sich an den Elternbeiträgen für eine zeitlich 
vergleichbare Betreuung in den institutionellen Kindertageseinrichtungen orientiert. Die Stadt 
bezahlt die Tagespflegeperson nach den TAKKI-Richtsätzen und übernimmt den 
Differenzbetrag zur institutionellen Kinderbetreuung.

Für die Eltern ist mit dieser finanziellen Gleichstellung der Betreuungsangebote eine echte 
Wahlfreiheit zwischen Kindertageseinrichtung und Kindertagespflege gewährleistet. 
Kurzfristige Ausfallzeiten von Tagespflegepersonen werden auf Anfrage spätestens ab dem 
dritten Tag vom Tages- und Pflegemutter Leonberg e. V. durch Vertretung geregelt.

Voraussetzungen, die eine Tagespflegeperson im Rahmen des kreisweiten TAKKI-Modells 
erfüllen muss:

- Die Tagespflegeperson muss sich mit 160 Unterrichtseinheiten qualifizieren (davon 30 
Unterrichtseinheiten vor der Aufnahme eines Tageskindes und Praxis begleitend die 
restlichen 130 Unterrichtseinheiten). 

- Bereitstellung eines Platzes für ein Tageskind. 
- Gültige Pflegerlaubnis nach § 43 SGB VIII. Um die Erlaubnis zur Kindertagespflege zu 
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erhalten, müssen persönliche Eignung, Qualifizierung und kindgerechte Räumlichkeiten 
nachgewiesen werden. 

- Schriftliche Vereinbarung mit der Kommune, von der die Tagespflegeperson das 
Betreuungsgeld erhält.

- Abschluss eines TAKKI-Betreuungsvertrags mit den Eltern/Personensorgeberechtigten 
des Tageskinds.

- Bereitschaft zur Zusammenarbeit nach den gültigen TAKKI-Richtsätzen der Kommune. 
Außerdem wird die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den Tageselternvereinen im 
Landkreis und mit den Kommunen erwartet.

Folgendes Gebührenmodell schlägt die Verwaltung vor:

Betreuungsumfang
Kindergarten und 

Tagespflege

1 Kind
unter 14 Jahren im 

Haushalt der Familie

2 Kinder
unter 14 Jahren im 

Haushalt der Familie

3 Kinder
unter 14 Jahren im 

Haushalt der Familie

4 Kinder
unter 14 Jahren im 

Haushalt der 
Familie

bis 35 Stunden 182,30 Euro 139,10 Euro 92,75 Euro 30,40 Euro
bis 45 Stunden 244,00 Euro 194,00 Euro 144,00 Euro 94,00 Euro
über 45 Stunden 324,00 Euro 274,00 Euro 224,00 Euro 174,00 Euro

Die Gebühren werden bei der nächsten Satzungsänderung mit aufgenommen und künftig im 
Rahmen der jährlichen Erhöhung der Gebühren für Kindertageseinrichtungen angepasst.

Verpflegungskosten entrichten die Eltern direkt an die Tagespflegeperson.

Im Gegensatz zum bestehenden TAKKI Modell für U3-Kinder bekommt die Stadt den FAG-
Zuschuss für den Anteil der jew. gebuchten Kindergartenzeit, nicht jedoch für die 
Betreuungszeit im Rahmen des Modells TAKKI Plus für über Dreijährige.

Das Modell soll zunächst nur für Kinder bis zum Eintritt in die Grundschule und zeitlich 
befristet bis Ende des Kindergartenjahrs 2023/24 angewendet werden. Abhängig von der 
weiteren Entwicklung der Betreuungsangebote kann die Situation zu diesem Zeitpunkt 
erneut beurteilt werden. 

Beispielberechnungen:

A. Kind wird vorübergehend von einer Tagespflegeperson weiter betreut, bis ein Kita-
Platz verfügbar ist:

Kind wird 35 Stunden pro Woche von einer Tagesmutter betreut 

monatlich jährlich
Betreuungsentgelt an 
Tagespflegeperson 6,50 
Euro/Std.

978,25 Euro 11.739,00 Euro

max. Zuschuss zur 
Sozialversicherung

200,00 Euro 2.400,00 Euro

Ausgaben gesamt 1.178,25 Euro 14.139,00 Euro
Elternbeiträge (1 Kind u14 in der 
Familie)

182,30 Euro 2.187,60 Euro

FAG-Zuschuss 0 Euro 0 Euro
Einnahmen gesamt 182,30 Euro 2.187,60 Euro

Zuzahlung Stadt Leonberg 995,95 EURO 11.951,40 EURO

Für die Finanzierungsübersicht wurden 30 Kinder mit je 6 Betreuungsstunden zugrunde 
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gelegt.

B. Kind wird nach dem Besuch der Kita zusätzlich durch eine Tagespflegeperson 
betreut – alternativ zur Kita-Ganztagsbetreuung bis zum Schuleintritt oder 
vorübergehend bis zum Freiwerden eines Ganztagsplatzes

Kind (3 Jahre) besucht eine Kita bis 13.30 Uhr (6 Std. vÖ) und ist im Anschluss bis 17:30 
Uhr bei der Tagesmutter (20 Std./Woche).

monatlich jährlich
Betreuungsentgelt an 
Tagespflegeperson 6,50 
Euro/Std. // 20 Stunden

559,00  Euro 6.708,00 Euro

max. Zuschuss zur 
Sozialversicherung

200,00 Euro 2.400,00 Euro

Ausgaben gesamt 759,00 Euro 9.108,00 Euro
Elternbeiträge (1 Kind u14 in der 
Familie// Kiga + TAKKI Plus ü45)

Kiga-Gebühr   142,50 Euro
TAKKI Plus     181,50 Euro

1.710,00 Euro
2.178,00 Euro

FAG-Zuschuss 0 Euro 0 Euro
Einnahmen gesamt 181,50 Euro 2.178,00 Euro

Zuzahlung Stadt Leonberg 577,50 EURO 6.930,00 EURO

Kind benötigt die zusätzliche Betreuung für 6 Monate und wechselt dann in die 
Ganztagsbetreuung. Städtischer Zuschuss TAKKI Plus: 6 x 577,50 Euro = 3.465 Euro

Kind bleibt ab dem 3. Geburtstag bis zum Schuleintritt bei der Tagesmutter und wird dort 
nach dem Kindergarten betreut. Insgesamt wird das Tagespflegeverhältnis 3 Jahre lang 
bezuschusst. Städtischer Zuschuss TAKKI Plus: 36 X 577,50 Euro = 20.790 Euro

Besucht ein Kind im Rahmen von TAKKI Plus vormittags einen freien oder kirchlichen 
Kindergarten so entrichtet die Sorgeberechtigten die für die Betreuung im Kindergarten 
entstehende Gebühr an den Träger und den Differenzbetrag zur TAKKI-Plus-Betreuung 
an die Stadt.

Im Gegensatz zum Modell TAKKI U3 bekommt die Stadt keinen FAG-Zuschuss für das 
Modell TAKKI Plus. Die Kosten für die Tagespflegeperson mit ca. 759 Euro sind 
vergleichbar mit dem durchschnittlichen Mehraufwand von Regel-/vÖ-Kosten zu den 
Kosten für einen Ganztagsplatz in Höhe von ca. 730 Euro.

Für die Finanzierungsübersicht wurden 30 Kinder mit je 12 Betreuungsmonaten zugrunde 
gelegt.

3. Konzept Inklusive Kindertagespflege - Aufstockung der Geldleistung bei Aufnahme eines 
Kindes mit erhöhtem Förderbedarf

Die Landkreisverwaltung Böblingen erarbeitete ein Konzept für die Betreuung von Kindern 
mit erheblichem Förder- bzw. Unterstützungsbedarf in der Kindertagespflege. Das Modell 
steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Kreistags Böblingen.

Der höhere Aufwand für die Tagespflegeperson soll ab dem 01.01.2019 mit einer 
zusätzlichen Geldleistung erstattet werden. Die Förderleistung sieht folgende Systematik vor:

Aufwandsart kein Mehraufwand Stufe 1 Stufe 2
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Förderleistung 4,76 Euro 7,14 Euro 9,52 Euro
Sachaufwand 1,74 Euro 1,74 Euro 1,74 Euro
Geldleistung pro 
Kind und Stunde 6,50 Euro 8,88 Euro 11,26 Euro

Die Beurteilung des Förder- bzw. Unterstützungsbedarfs soll im Rahmen eines vom 
Landkreis verantworteten Verfahrens unter der Beteiligung von Fachleuten erfolgen und  
regelmäßig - zunächst nach 6 Monaten, dann in einem Rhythmus von mind. 12 Monaten - 
überprüft werden.

Für Kinder, die im Rahmen des Modells TAKKI betreut werden, soll der zusätzliche Betrag 
über die für die Auszahlung der jeweils laufenden Geldleistung zuständigen Städte und 
Gemeinden ausbezahlt werden. Die zusätzlichen Kosten sollen dem Landkreis in Rechnung 
gestellt und entsprechend erstattet werden.

Vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Kreistag Böblingen empfiehlt die Verwaltung 
die Teilnahme am Modell Inklusive Kindertagespflege.

Weiteres Vorgehen

Umsetzung der Beschlüsse ab 01.01.2019

Alternativen zum Beschlussvorschlag

 Keine Erhöhung der laufenden Geldleistung im Rahmen des Programms TAKKI.
 Keine Einführung von TAKKI Plus.
 Keine Teilnahme am Modell Inklusive Kindertagespflege.

Finanzierungsübersicht
 
Kontierung Jahr verfügbares Budget

im HHplanentwurf 
2019 veranschlagt

Finanzbedarf Bemerkung

     36500002 TAKKI
Erträge

2019 195.400 Euro 295.400 Euro Höherer Betrag TAKKI-
Plus: 100.000 Euro, die
im HH 2019 noch zu 
veranschlagen sind

36500002 TAKKI
Aufwendungen

2019 695.000 Euro 1.305.000 Euro

davon
125.000 Euro
485.000 Euro

Differenz muss noch 
veranschlagt werden.

Erhöhung Geldleistung
TAKKI Plus

36500003 TAPiR
Aufwendungen

2019 425.000 Euro 501.500 Euro Erhöhung Geldleistung

 

Dr. Ulrich Vonderheid
Erster Bürgermeister

Martin G. Kaufmann 
Oberbürgermeister

Anlage/n

Keine
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öffentlich

Dezernat A
Amt für Kultur, Erwachsenenbildung, Sport und 
Stadtmarketing
 

Bezugsvorlagen:

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Sozial- und Kultusausschuss (Entscheidung) 14.11.2018 Ö

Patenschaft für einen Leonberger Hund

Beschlussvorschlag

Der Patenschaft für einen Leonberg Hund wird zugestimmt. 
Haushaltsmittel von 1.600 Euro für die Anschaffung werden im Haushalt 2019 einmalig, 
sowie 1.600 Euro für den Unterhaltszuschuss werden jährlich ab 2019 veranschlagt.

Zusammenfassung des Sachverhalts

Mit der Patenschaft für einen Leonberger Hund aus dem im November in Leonberg 
erwarteten Wurf kann die Stadt Leonberg das positive Image des Hundes nutzen und die 
Stadt als Standort der Zucht sowie als Treffpunkt für Leonberger Hunde stärken. Der Hund 
kann bei Veranstaltungen als sympathischer Botschafter, als Türöffner für Kommunikation 
sowie als Begegnungshund in Schulen auftreten.

Ziele der Maßnahme

Nutzung des positiven Images des Leonberger Hundes für das Stadtmarketing.
Ermöglichen von Begegnungen zwischen Kindern und Hunden in Schulen und an anderen 
Orten.

Sachverhalt/Sachstand

Der Leonberger Hund ist das heimliche Maskottchen der Stadt Leonberg. Von Stadtrat 
Heinrich Essig (1808-1887) durch Kreuzung von Neufundländer, Bernhardiner und 
Pyrenäenberghund gezüchtet ist der Leonberger mit einer Schulterhöhe von bis zu 80 cm 
imposant in der Größe. Kommt er wie von Essig beabsichtigt dem Löwen im Stadtwappen 
optisch recht nahe, so ist der elegante Vierbeiner mit langem Fell von löwengelb über 
rotbraun bis schwarz gleichzeitig vom Wesen her ruhig und ausgeglichen, von souveräner 
Gelassenheit und ein beliebter Familienhund.

Nach fast 30 Jahren kommen im November 2018 zum ersten Mal wieder Leonberger Welpen 
in Leonberg zur Welt. Die Familie Kaisser, die diese neue Zucht gründet, kam mit der Idee 
auf die Stadtverwaltung zu, für einen dieser Welpen die Patenschaft zu übernehmen.

In Kooperation mit der Leonberger Kreiszeitung, die schon Interesse an den Welpen 
bekundet hat und bereits berichtet hat sowie derzeit für einen der Welpen einen Namen 
sucht, könnte zur Bewerbung als Halter für den Hund aufgerufen werden. Die Bewerber 
müssen sich schriftlich bewerben und werden auf ihre Eignung als Hundehalter überprüft. 
Ein Gremium aus Hundesachverständigen, Oberbürgermeister und weiteren Mitgliedern 
entscheidet über die fünf geeignetsten Bewerber. Aus diesen wird ausgelost. Die 
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Entscheidung über die Zusammensetzung des Gremiums trifft der Oberbürgermeister.

Der so bestimmte Halter schließt einen Vertrag mit der Stadt. Er verpflichtet sich unter 
anderem, den Hund auszubilden und mit ihm für Veranstaltungen zur Verfügung zu stehen. 
Die Stadt Leonberg als Pate des Hundes übernimmt einen festen Betrag zur Deckung der 
Grundkosten (Steuer, Haftpflicht, Futter etc.) von 130,00 Euro monatlich, die dem Halter 
monatlich ausbezahlt werden. Der Halter trägt alle den Hund betreffenden Kosten 
beispielsweise auch Anschaffungskosten für Leine, Spielzeuge etc. sowie Tierarztkosten.

Über die Leonberger Kreiszeitung wird die Öffentlichkeit in die Aktion mit einbezogen. Die 
Auslosung des Halters kann beim Nikolausmarkt oder bei einer kleinen Veranstaltung im 
Leo-Center oder im Rathaus zum Jahresende stattfinden. Die Welpen werden 
voraussichtlich im Januar abgegeben.

Weiteres Vorgehen

Der Betrag von 1.600 Euro wird im Haushalt 2019 für den Kauf zur Verfügung gestellt und 
der Welpe durch die Stadt erworben.
Der Betrag von 1.600 Euro wird ab dem Haushalt 2019 für den laufenden Zuschuss zur 
Verfügung gestellt und ein Vertrag mit dem ausgewählten Halter geschlossen.

Alternativen zum Beschlussvorschlag

Der Patenschaft für einen Leonberger Hund wird nicht zugestimmt.

Finanzierungsübersicht

Kontierung Jahr verfügbares 
Budget

Finanzbedarf Bemerkung

5750 0001 (Stadtmarketing) 
Sachkonto 4291 0000 (Sonst. 
Aufwendungen Dienstleist.)

2019 1.600 Einmalige Ausgabe

Ab
2019

1.600 Laufende Ausgabe

Martin G. Kaufmann 
Oberbürgermeister

Anlage/n

Keine
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